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Netzanschluss Strom – Technische Vorgaben zur Ausführung 

Diese Information gilt für das Erstellen von Standard- Stromnetzanschlüssen im 
Niederspannungsnetz der ThügaNETZE.  

Allgemeines 

Die Grundlage für Standard-Stromnetzanschlüsse bilden folgende Richtlinien 

• Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen
Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung
(Niederspannungsanschlussverordnung - NAV),

• Ergänzende Bedingungen der ThügaNETZE zur
Niederspannungsanschlussverordnung

• Technische Anschlussbedingungen des BDEW und die VDE-Anwendungsregeln in
der jeweils aktuellen Fassung.

Die Bestandsplanauskunft 

Vor dem Beginn von Tiefbauarbeiten im privaten und öffentlichen Bereich ist bei allen 
Leitungsträgern eine Planauskunft einzuholen. Für unsere Strom- & Gasnetze erhalten Sie 
die Planauskunft nach einer kostenlosen Registrierung über unsere Webseite www.thuega-
netze.de  

Preise 

Die aktuellen Preise für die Herstellung eines Netzanschlusses sind auf unserer Webseite 
www.thuega-netze.de und auf unseren Preisblättern, die mit den Angeboten verschickt 
werden, ersichtlich. 

Wir unterscheiden folgende Positionen: 

Baukostenzuschüsse dienen der Finanzierung des gesamten Netzes. Sie werden für alle 
Kunden nach identischen Maßstäben ermittelt. 

Netzanschlusskosten bis 30 kW werden nach pauschalen Sätzen berechnet, bei Leistungen 
größer 30 kW werden die Sätze auf Grund individueller Kalkulation errechnet. 

Erste Schritte zum Netzanschluss 

Netzanschlüsse und Baustromanschlüsse beantragen Sie bitte ausschließlich online über 
unsere Webseite mit folgendem Link: 

Netzanschlussportal 
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Mehrsparten-Hauseinführung 
 
Bei unterkellerten als auch nicht unterkellerten Gebäuden kann als Hauseinführung auch 
eine Mehrspartenhauseinführung verwendet werden. Bei dieser Variante werden alle 
Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser, Telefon, Kabelfernsehen) durch eine 
gemeinsame Hauseinführung geführt. Für den Standard-Stromnetzanschluss muss die von 
Ihnen ausgewählte Mehrsparten- Hauseinführung für Netzanschlusskabel des Typs NAYY-J 
4 x 50 mm² geeignet sein. 
 
Bitte stimmen Sie den Einsatz dieser Einführungsvariante rechtzeitig vor der 
Angebotsanfrage mit uns sowie allen anderen Versorgungsunternehmen ab. Die 
Mehrsparten-Hauseinführung stellt besondere Anforderungen an den Leitungsgraben und 
die systembedingt zu legenden Leerrohre. 
 
Bitte beachten Sie hierbei folgendes: 
 
Die Mehrspartenhauseinführung ist bauseits zu liefern und montieren, die Verantwortung 
für die Abdichtung als auch die Dichtigkeit ist von den Bauherren selbst zu tragen, hierfür 
übernimmt ThügaNETZE, da mehrere Gewerke beteiligt sind, keine Haftung! 
 

Bild: Beispiel für Mehrsparten-Hauseinführungen (Quelle: Hauff und Dovma) 
 
Spezial-Hauseinführungen 
 
In besonderen Fällen, z. B. bei drückendem Grundwasser oder in Hochwassergebieten, wird 
das Kellergeschoss unter Umständen als „weiße“ oder „schwarze Wanne“ nach DIN 18195 
Teil 6 ausgeführt. Hier wird dann der Einsatz einer speziellen Hauseinführung notwendig. 
Weitere Informationen zu dem Thema, finden Sie auch auf der Homepage vom FHRK – 
Fachverband Hauseinführungen für Rohre und Kabel e.V. (http://www.fhrk.de/). 
 
Die Einführung ist auf den jeweiligen Anwendungsfall abzustimmen und muss von Ihnen 
bauseits beigestellt und eingebaut werden. Achten Sie bitte auch hier darauf, dass diese 
Spezial- Hauseinführung für ein Netzanschlusskabel des Typs NAYY-J 4 x 50 mm² geeignet 
sein muss. Den Montageplatz des Hausanschlusskastens, der in jedem Fall 
überflutungssicher angeordnet sein muss, sprechen Sie bitte mit uns ab. 
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Zählerschrank 
 
Elektroinstallationsarbeiten dürfen gemäß der Verordnung über Allgemeine Bedingungen 
für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in 
Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung - NAV) nur durch einen bei einem 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen eingetragenen Elektroinstallateur ausgeführt 
werden. 
 
Der Zählerschrank ist von Ihrem Elektroinstallateur je nach Bedarf wie folgt aufzubauen: 
 
 

 
 
Inbetriebsetzungsanzeige 
 
Nach Fertigstellung der Elektroinstallation im Gebäude bescheinigen Sie als 
Elektroinstallateur uns über unser Portal, dass alle Arbeiten vollständig und fachgerecht 
ausgeführt worden sind. Nach Eingang der Inbetriebsetzungsanzeige und aller 
notwendigen Dokumente bauen wir innerhalb von 10 Arbeitstagen die Messeinrichtung ein 
und setzen Ihren Stromnetzanschluss bis zur Messeinrichtung in Betrieb. 
 
Nach Erstellung Ihres Stromnetzanschlusses folgt die Rechnungsstellung. Diese beinhaltet 
neben den Netzanschlusskosten bei Anschlussleistung über 30 kW einen 
Baukostenzuschuss. Der Rechnungsbetrag ist bei Fertigstellung des Netzanschlusses zur 
Zahlung fällig. 
 


